
Erklärung zur Lohnabrechnung
Lohnart Bezeichnung Erklärung

1003 Stundenlohn

1103 Feriengeld Die Summe dieser vier Lohnarten ergeben den AHV-Lohn gemäss Arbeitsvertrag

1104 Feiertagsentschädigung

1102 13. Monatslohn

1201 Überzeit

1320 Vermittlungsprovision Provision für empfohlene neue Mitarbeiter welche mindestens 1 Monat für die Personal Search AG tätig sind

1599 AHV-pflichtiger Lohn Dieser Wert dient zur Berechnung der Sozialabzüge

3001 - 3010 Diverse Spesen Vereinbarte Spesen gemäss Arbeitsvertrag. Diese sind nicht Sozialabgabe-pflichtig

1998 Nicht AHV-pflichtiger Lohn Summe der nicht AHV-pflichtigten Lohnbestandteile

2001 AHV - Abzug

2005 ALV - Abzug

2011 NBU - Abzug

2105 Krankentaggeld

2401 QST / IS …. gem. Kanton

9037 Quellensteuertage Dieser Wert dient zur Berechnung des Quellensteuersatzes

2501 PK-Beitrag

2601 FAR GAV

2611 Vollzugskosten GAV

2621 Weiterbildungskosten GAV

2799 Total Abzüge Summe aller Sozialleistungen, Steuern und- Versicherungsabgaben

2810 Rückstellung 13. Monatslohn

3020 Abzug Arbeitsbewilligung

3070 Abzug bezog. Arbeits-Kleider usw. Abzüge für diverse Aufwendungen, welche der Arbeitnehmer tragen muss. 

3080 Abzug Werkzeug-Depot

3803 Vorschuss ausbezahlt Summe der Vorschusszahlungen seit der letzten Lohnabrechnung

8999 Überweisung (Bank-Post) Bank- oder Postkonto, auf welcher der Auszahlungsbetrag gem. Lohnart 8999 überwiesen worden ist

6485 Saldo Werkzeug Guthaben gegenüber der Personal Search AG für ausgeliehene Geräte/Werkzeug

6530 Guthaben 13 ML Stand des total angesammelten 13. Monatslohns

6531 Guthaben Feriengeld Stand des total angesammelten Feriengelds

Abzug für bezogene Arbeitsgeräte, welche Eigentum der Personal Search AG sind. Dieser Kautionsbetrag wird unter der Lohnart 6485 als Guthaben 
aufgeführt. Die Auszahlung dieses Guthabens erfolgt nach Rückgabe der Geräte in einwandfreiem Zustand.

Für ausländische Mitarbeitende gilt die Lohnbesteuerung an der Quelle. Dabei wird jeweils monatlich der entsprechende Quellensteuersatz vom 
Bruttobetrag erhoben und direkt in Abzug gebracht. Die Steuersätze sind progressiv - d.h. sie steigen entsprechend unterschiedlichen Beitragsstufungen. 
Es gelten verschiedene Tarife, je nach Wohnkanton, Zivilstand und Religion.

Der PK Beitrag (oder BVG) ist eine ergänzende Altersrente zur AHV (siehe oben). Diese Versicherung ist obligatorisch für alle Arbeitnehmer in der 
Schweiz, deren Lohn den Betrag von drei Viertel der maximalen Vollrente der AHV übersteigt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanzieren diese 
Versicherung je zur Hälfte. Ab dem 25. Altersjahr werden Beiträge für die spätere Altersrente angespart. Der Abzug wird zusammen mit unserem Beitrag 
monatlich an unsere Pensionskasse überwiesen. Für den Bezug dieser Gelder gelten die vom Gesetz vorgegebenen Regelungen.

Diese Abzüge werden gemäss den geltenden Gesamtarbeitsverträgen, je nach Branche im Baugewerbe unterschiedlich, vom Lohn abgezogen und den 
Gewerkschaften abgeliefert. Die Abzüge sind relativ gering und können kantonal unterschiedlich sein.

Gesetzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet den 13. Monatslohn zurück zu stellen. Dieser wird somit vom Lohn monatlich abgezogen und angespart. Die 
jeweilige Höhe des angesammelten 13. Monatslohns ist unter der Lohnart 6530 aufgeführt. Die Auszahlung erfolgt jeweils Ende Jahr.

Die AHV ist eine allgemeine und obligatorische Volksversicherung für alle Personen,welche in der Schweiz erwerbstätig sind. Sie dient der Alters- und/oder 
Hinterlassenenrente und ist ein Teil des eidgenössischen Versicherungsnetzes.Vom monatlichen Bruttolohn wird der aktuelle in der CH geltende AHV %-
Satz abgezogen.

Die ALV ist wie die AHV eine obligatorische schweizerische Sozialversicherung und tritt im Falle der Arbeitslosigkeit ein. Vom monatlichen Bruttolohn wird 
der aktuelle in der CH geltende ALV %-Satz abgezogen.

Jeder Arbeitnehmer in der Schweiz ist gegen Unfall versichert. Dabei sind die Kostenfolgen des Unfalls gedeckt, sowie 80% des durchschnittlich verdienten 
Gehalts. Gemäss Unfallversicherungsgesetz bezahlt der Arbeitgeber die Prämie für die Betriebsunfallversicherung. Der Arbeitnehmer übernimmt die 
Prämie für die Nichtberufsunfallversicherung = NBU

Identisch zur Regelung beim Unfall ist jeder Arbeitnehmer für den Lohnausfall infolge Krankheit versichert. Diese Versicherung deckt den Lohnausfall bei  
Krankheit, in der Höhe 80% des durchschnittlich verdienten Gehalts.


